
5

Erste Ullterabtheilung.
Von den wesentlichen oder den Grundbestand-

theilen des lntreutischen Kultus.

Erster Abschnitt.
Von dem Bekenntnisse des Glaubens.

8 2 .

Von dem Bekenntnisse des Glaubens im
Allgemeinen.

Unter dem Bekenntnisse des Glaubens verstehen wir

im Allgemeinen die Offenbarung oder Kundgebung unserer christ¬

lich-religiösen Überzeugung, mag sie nun durch Worte, mag sie
durch Handlungen geschehen. Das GlanbenSbekenntniß, in diesem

Sinne genommen, umfaßt den gcsammten latrcntischen Kultus,

ja jede religiös-sittliche Thätigkeit des Christen, insofern sich darin
eine christliche Überzeugung offenbart. Wir haben cs hier aber
zunächst nur mit dem in Worten sich knndgcbenden Bekenntnisse

zu thnn.
Dieses muß aber selbst wieder näher unterschieden werden,

indem es eine Auffassung im weiteren und engeren Sinne zuläßt.
Das GlanbenSbekenntniß im weiteren Sinne umfaßt jede

Art von Kundgebung unserer religiösen Überzeugung mittels der
Rede. Ein solches GlanbenSbekenntniß ist daher z. B. auch das

Gebet und der Gesang, insofern dadurch eine religiöse Über¬

zeugung nach Außen gestellt wird. Hievon unterscheidet sich aber
das GlanbenSbekenntniß im engeren Sinne des Wortes da¬
durch, daß wir durch dasselbe bestimmte religiöse Überzeugungen
oder, was dasselbe ist, den Glauben der Kirche als unfern eignen

aussprcchen, in der Absicht, vor Gott und den Mitmenschen

Zeugniß von ihm abznlegen, und seine Übereinstimmung mit jenem
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der Gesammtkirche zu offenbaren. Dieses ist das eigentliche,

das direkte Glaubensbekenntniß, während das erstere das un-

eigentliche, das indirekte genannt wird.

Das eigentliche oder direkte Glaubensbekenntnis; kann sich

nnn entweder nur über Eine oder mehrere christliche Wahrheiten,

z. B. über die Gottheit Jesu Christi, die Auferstehung der Tobten

u. s. w., erstrecken, oder über die Gcsammtheit derselben, indem

man sie unter bestimmten Gesichtspunkten in einige kurze nnd

prägnante Sätze zusammenfaßt. Jenes nennt man das theil-

weise Glaubensbekenntniß, dieses das vollständige. Die

erste dieser beiden Arten von Kundgebungen nnscrs Glaubens

erfolgt hauptsächlich in der Predigt, die zweite in dem so¬

genannten Symbolum. Da nur sie den Namen Glaubens¬

bekenntniß verdienen, so kann auch von ihnen unter diesem Titel

nur die Rede sein.

Ehe wir aber zur Darstellung dieser beiden Arten oder dem

Glaubensbekenntnisse im Besonder,, übergehen, sei hier noch mit

einigen Worten der Pflichtmäßigkeit des Glaubensbekennt¬

nisses gedacht.

Die Ablegung des Glaubensbekenntnisses ist für die christliche

Gemeinde eine heilige Pflicht, die ihr Christus selber auf¬

gelegt hat. Denn was der Heiland einzelnen Gläubigen gesagt,

das gilt wohl auch von ganze» Korporationen, von ganzen Ge¬

meinden: „Wer immer mich vor den Menschen bekennen

wird, den will ich auch vor meinem Vater bekennen,

der in, Himmel ist; wer mich aber vor den Menschen

verläugnct, de» will ich auch vor meinem Vater ver¬

täu gnen, der im Himmel ist." r) Versteht der Heiland

auch hier unter den Menschen, vor welchen wir unfern Glauben

an ihn und seine Lehre bezeugen sollen, vorzugsweise die ihm

feindselig gegenüberstchende Welt, so kann uns doch nichts hin¬

dern, zu glauben, daß er auch die uns gleichgesinnten Mitchristeu

im Auge hatte, von denen wir keine Gefahr der Verfolgung zu

I) Matth. IN, 32. 33. 65 Mark. 8, 38. Luk. !», 26 . 12 , 8. 2 Tim.
2 , , 2 .
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befürchten haben. Denn wenn er uns das Schwerere befiehlt,
so mnß er nns wohl auch baö Leichtere befehlen. Dies müssen
wir um so mehr annehmen, als ja auch das Bekenntniß des
Glaubens von dem reichsten Segen für uns und Andere be¬
gleitet ist. Und das ist ein weiterer Grund für unsere desfallstge
Verpflichtung.

Wir sage», daß das Bekenntniß des Glaubens segens¬
reich für uns sei. Dadurch nämlich, daß wir unsere religiöse
Überzeugung nach Außen stellen, sie also gleichsam »ns selber
gegenständlich machen, werden wir uns derselben erst recht lebendig
bewußt, tönt dieselbe in unser» Herzen laut und deutlich wieder,
findet dieselbe von Außen eine wunderbare Nahrung und Stär¬
kung. Und wenn nun dieses Glaubensbekenntnis;nicht blos von
uns, sondern mit uns von Tausenden jeden Alters, Geschlechtes
und Standes abgelegt wird, muß nicht da auch der letzte Rest
von Zweifel ans unserer Brust verschwinden? Und ferner: da¬
durch, daß wir die christlichen Wahrheiten als unsere innerste
Überzeugunghinstellen, legen wir uns damit nicht selbst, legen
damit nicht Andere, die Zeugen unsers Glaubensbekenntnissessind,
uns die Pflicht ans, daß wir diesen Glauben nicht blos mit den
Lippen aussprechcn, sondern auch in unscrm Leben durch einen
heiligen Wandel bethätigen? Werde» wir nns nicht schämen,
etwas Anderes in Worten, und etwas Anderes in unfern Hand¬
lungen als unsere religiöse Überzeugung vor die Augen der Welt
hinznstellen?

Wie für uns selber, so ist das öffentlich abgelegte Glanbens-
bekenntniß auch segensreich für Andere. Denn der Glaube,
den wir, und den Tausende mit uns aussprechen, sollte er nicht
einen Wiederhall auch in ihrer Brust finden, sollte er nicht jedes
Bedenken dagegen schwinden machen? Wer ermißt überdies die
allgewaltige Macht des Beispieles,das hier nnwillkührlich seinen
Einfluß auch aus das verstockteste Herz geltend macht?
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8 3 .

Von dem Bekenntnisse des Glaubens im Besonder».

I. Von der Predigt.

Da man gewohnt ist, die Predigt — dieses Wort in
seinem weitesten Sinne genommen, in welchem es nicht blos die

eigentliche Predigt, sondern auch die Homilie in sich begreift —
nur von dem Gesichtspunkte der Vermittelung der göttlichen

Wahrheit an die Gläubigen zu betrachten, so durfte es vielleicht
manchem unserer Leser anffallen, wenn wir dieselbe auch von

dem Gesichtspunkte des Glaubensbekenntnisses anfsasscn. Ehe

wir daher ans die Sache selber eingehen, halten wir es für »oth-

wendig, mit einigen Worten unsere Auffassnngsweise zu recht¬
fertigen.

Als bekannt dürfen wir wohl bei unser» Lesern Vorausselzen,

daß das letzte und höchste Ziel des Lehramtes der Kirche darin
bestehe, in ihren Gliedern einen in Liebe thätigcn Glau¬

ben, ein lebendiges Christenthum zu erzeugen.
Es muß nun aber als möglich gedacht werden, daß dieses

Ziel wirklich einmal erreicht werde, daß in der Kirche, im Großen,

wie im Kleinen, d. h. in einzelnen Gemeinden, ein wahrhaft

christliches Leben erblühe und die beabsichtigten Früchte trage; cs
muß ferner angenommen werden, daß jenes Ziel in der ersten
Gemeinde zu Jerusalem, die deshalb auch eine Gemeinde der

Heiligen genannt wurde, verwirklicht gewesen sei. Wird nun

wohl Jemand behaupten wollen, daß im ersten Falle die Predigt

unterbleiben werde, und im zweiten unterbliebe» sei? So wenig
dies, dem Zeugniß der Geschichte zufolge, in den Versammlungen
der Apostel und in der ersten christlichen Gemeinde zu Jeru¬

salem geschehen, so wenig würde es auch, wenn der zuerst erwähnte

Fall irgendwo eintreten sollte, heutzutage geschehen und geschehen
können, und dies darum nicht, weil ein unabweisbares Be-

dürsniß die Christen antreiben würde, ihr inneres Glaubens-,

Hoffnungs- und Liebeleben auch nach Außen zu manifeststen,

d. h. in Worten anszusprechen. Es ist dies dasselbe Bedürfniß,
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das auch die Apostel in sich fühlten, dem sie folgten, und von

dem sie Zeugnis; ablegten, wenn sie vor dem hohen Rathe zu

Jerusalem, der ihnen von dem Gekreuzigten zu reden verboten,
erklärten: „Wir vermögen's nicht, nicht zu reden, was

wir gesehen und gehört haben." *)
Diese Manifestation des inner» Lebens ist der herrlichste

und reichste Genuß, den eine christliche Gemeinde sich nur ver¬

schaffen kann. Ohne sie würde ihr, wie dem einzelnen Indivi¬
duum, ein wesentliches Moment zu ihrem vollkommenen Glücke

fehlen. 2)
Das Subjekt des fraglichen Bekenntnisses ist, wie ans dem

Gesagten erhellt, die christliche Gemeinde, als solche. Da nun
dasselbe durch die Predigt erfolgt, das Predigtamt aber göttlicher

Anordnung gemäß nur von der Hierarchie der Kirche verwaltet wird,

so ergibt sich selbstredend, daß die Gemeinde es nicht unmittelbar,
sondern nur mittelbar, d. h. durch den Mund ihres Priesters

ablege. Wie dieser daher, faßt man die Predigt von ihrer ob¬

jektiven und sakramentalen Seite auf, als das Organ Christi und
des heiligen Geistes vor seiner Gemeinde steht, so in diesem Falle,
wo wir sie von ihrer subjektiven und latrentischen Seite betrach¬
ten, als das Organ der Gemeinde, die durch seinen Mund ihren
Glauben vor Gott und den Mitchristcn bekennt.

Das Objekt dieses Bekenntnisses, welches in allen Fällen
die christliche Wahrheit sein muß, ist jedoch nicht in jedem ein¬

zelnen Falle der Willkühr der Gemeinde überlassen. Wie die

lehrende Kirche nämlich bei der Verkündigung des Evangeliums

an bestimmte Regeln gebunden ist, ebenso ist cs die hörende bei
dem Bekenntnisse des Glaubens. Wo aber werden wir diese

Regeln suchen müssen? Wo anders, als da, wo sie auch für die
lehrende Kirche nicdergelcgt sind, nämlich indem Kirchenjahre

und den für seine Sonn- und Festtage von der Kirche ausge¬

wählten biblischen Perikopen? Was die lehrende Kirche,

1t Apg. 4, 20.
2 t Bergt, über den hier besprochenen Gegenstand unsere „katholische

Homiletik", S.^5 ff.



geleitet von diesen Normen, an je einem bestimmten Sonn- und

Festtage als göttliche Wahrheit verkündet, das hat die hörende

als ihre Überzeugung kundzugeben. Darum wird sie z. B. im
Advente ihren Glauben an die Ankunft des Sohnes Gottes

in seiner Niedrigkeit (Menschwerdung), an jene in seiner Herr¬

lichkeit (zum Weltgerichte) und an jene in den Christen selber

(Vereinigung mit Christus) bekennen; am heiligen Weih¬
nachtsfeste an das Faktum der Inkarnation; au Epiphanie

an die den Heiden gewordene Einladung zum Reiche Gottes; in

der heiligen Fastenzeit au den Opfertod Jesu Christi; am

heiligen Osterfeste an die Auferstehung des Herrn und jene

der Menschen überhaupt; am heiligen Pfingstfeste an den
heiligen Geist und seine zur Vollendung des Werkes Jesu be¬

stimmten Wirkungen.

Da wir im erste» Bande dieser Schrift bei der Darstellung

des kirchlichen Lehramtes ausführlich das jeweils von dem Organe
der Kirche zu predigende Objekt an der Hand der biblischen Pcri-

kopen angeführt habe», die hörende Kirche aber, wie gesagt, nichts
Anderes zu bekennen hat, als was die lehrende zu predigen hat,

so können wir uns hier mit den eben gegebenen, allgemeinen
Andeutungen füglich begnügen, wobei wir die Leser auf das dort
Gesagte zu verweisen uns erlauben.

Indem wir nun schließlich zur Form dieses Glaubensbe¬

kenntnisses übergehen, bemerken wir, daß die Kirche dafür nicht,

wie für jenes des Gcsammtglaubens, eine bestimmte vorgeschriebe»,
sondern dieselbe dem jeweiligen Organe der Gemeinde überlassen

habe. Daraus folgt aber keineswegs, daß nun jenes Organ an
gar keine Regeln gebunden sei, und ganz willkührlich dabei ver¬

fahren könne. Diese Regeln geben ihm theils die cigenthümliche

Natur des Objektes, theils die jeweilige Bildungsstufe seiner

Gemeinde. Die Hauptregeln, welche dasselbe hiebei zu beobachten

hat, dürften nnsers Erachtens folgende sein:

1) Da es christliche Offenbarungswahrheiten sind, in Bezug
aus welche er im Namen der Gemeinde das Bekenntniß des

Glaubens ablegt, so sei seine Sprache auch, wo immer möglich,
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eine den christlichen Offenbarungsquellen, der heiligen Schrift nnd
Tradition, entnommene, d. h. eine biblische und kirchliche;

2) Da das Bekenntniß nicht so sehr das Bekenntniß seiner

individuellen Persönlichkeit, als vielmehr der christlichen Gemeinde

ist, deren Stelle er vertritt, so sei seine Sprache eine allge¬
mein verständliche und populäre, so daß jeder Zuhörer

darin sogleich sein eignes Bekenntniß wieder zu finden im Stande
ist. Die Popularität schließt indessen

3) das Würdevolle nnd Edle nicht ans, das ebenso

sehr von der Erhabenheit des Objektes, als von der Achtung vor

dem Subjekte gefordert wird.

8 4 .

II. Von dem eigentlichen Symboluni. Namen und
Zahl der Symbole.

Jenes Glaubensbekenntnis;, welches sich über den Gesammt-

inhalt der christlichen Offenbarung erstreckt, führt den Namen
Sy mb o ln m. *) Über die Ursache dieser Benennung haben sich
unter den Gelehrten verschiedene Ansichten gebildet. Eine der¬

selben geht dahin, daß das Glaubensbckcnntniß deshalb diesen
Namen führe, weil es eine kurze Zusammenstellung oder ein

Auszug der gesammten christlichen Lehre sei, indem das Wort
(von ^ ooiikerro) so viel bedeute, als ool-

Istio, epilomo, eine Bedeutung, die sich jedoch schwer im griechi¬
sche» Sprachgebranche begründen lassen dürfte.

Baronius dagegen findet den Grund dieser Benennung in
einer andern Bedeutung des Wortes, in jener von Beitrag
nämlich, nnd behauptet, das Glanbensbekenntniß führe diesen

Namen deshalb, weil die Apostel vor ihrer Trennung gewisse

Glaubenssätze, welche die ganze Offenbarung enthielten, festge-

1) Man vergl. II i n A Ii » m , Orixin. seeles. Tom. IV. T,ib. X. c. 3.
H. l. Augusti, Denkwürd. Bd. VI. S. 4>2 ff. Kirchenlexikon
der kath. Theologie von Wetz er und Welte. Art. Glau¬
bens bekenntniß. Bd. IV. S. 523 ff.
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setzt, und weil ein Jeder von ihnen dazu einen Beitrag (ouzi-
von zusammen-, beitragen) geliefert hätte.

Da indessen die Grundlage, auf welcher diese Ansicht fußt, wie
wir später sehen werden, sehr ungewiß ist, so ist diese Ansicht
selbst sehr zweifelhaft. Baronius ist jedoch auch nicht abge¬
neigt, eine andere Erklärungsweise anzunchmen. Da das Wort

in der Militärsprache soviel, als tossera militorw, oder,
wie wir sagen, Loosungswort, Parole bedeutet, so könnte,
meint er, auch das Glanbensbekenntniß der Christen also genannt
worden sein, weil es in der That eine Art von Parole sei, an
der die Christen einander erkennen, und durch welche sie sich von
Nichtchristen unterscheiden. *)

Eine andere Ansicht stellt Suicer auf. Er glaubt nämlich,
das Glanbensbekenntniß werde nicht von der militärischen Parole,
sondern von dem militärischenEide, wodurch die Soldaten dem.
Feldherrn sich verpflichteten, also genannt. Und er glaubt
hiesnr eine Bestätigung bei Ambrosius zu finden, welcher das
Symbolnm „das Siegel des Herzens und den Eidschwur unsers
Kriegsdienstes"nennt; ?) desgleichen bei Petrus Chrpsv-

1) I-nron. LN. Xl.IV. ». 15.: "INine etinm eatbolieae lidei eonsul-
turi (L^ostoli), ljnill singuü e88ent prnedieatur! gentibus, ne nlln
ex §>nrte »licjun ve> ap^»^en8 inte,' eos in nnnnntiationv Lvnugelü
diversitns esset, cjnosdnm trdei eanones, cjuibus nniversnm ebri-
stinnam tidem >ierstr!ngentes tirmnrent ne stnbilirent, constituerunt,
cjiios proprio nomine l)ei eeelesin nominnre eonsnevit s^mbolum
X o s t o I o r n m , vel c/uod singuli ex eis nd eum pertieiendnm
attulerint suuni 8)'mbolum, . . . vel ononinm, cjui ebristiani essent,
eo s^mbolo, velut tessern militari data, dignosei possent ete.

2) 8uieer. 'lbesaur. eeeles. vooe sv,u/Zo,tov (10om. II. >i. 1084 sub
tin ). Oicerv possumus, s^mbolnm non a militari, sed a eon-
traotunm tessera, nomen id aoeepisse. bist enim tessera §iacti,
rjnod in bu>,tismo inimus eum Oeo. linde Xmbrosius lib. III. de
virg. dieit: 8)'mbolum eordis signaculum, et nostrav
militiae sacramentum, riuasi dient, esse cjuasi tabellam,
c>ua eum im>ieratore nostro paeiscimur, eicjne nos vbstringimns,
nt milites sncrnmento solent.

3) Xmb ros. Oe Virg. Oib. III.
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logns, welcher sagt: „Schon durch den menschlichen Vertrag
werden wir belehrt, daß die Willensmcinung oder das Versprechen,
welches die Hoffnung des kommenden oder künftigen Gewinnstes
enthält, Symbvlum genannt werde."*)

Wie Manches auch die letzte Meinung für sich haben mag,
so hegen wir doch aus den unten näher anzuführendcn Gründen
Bedenken, ihr beizupflichten.

Eine fünfte Meinung endlich findet den Grund der frag¬
lichen Benennung in den heidnischen Mysterien. Dort, sagt man,
hatten diejenigen, welche in die Mysterien eingeweiht, und zur
Kenntnis) besonderer Heiligthümer, die dem größten Theile der
abergläubischen Menge verborgen blieben, zngelassen wurden, ge¬
wisse ihnen anvertraute Zeichen, Symbole genannt, woran sie sich
gegenseitig erkannten, und ohne irgend ein Bedenken in jeden
Tempel zum geheimen Kultus und Ritus jenes Gottes, dessen
Symbol sie empfangen hatten, eingeführt wurden.

Dieser Ansicht steht indessen der sehr bedeutungsvolle Um¬
stand entgegen, daß sich dafür auch nicht der leiseste Anhalts¬
punkt bei irgend einem alten Schriftsteller findet. Auch ist es
im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß die Christen in ihrer

1) Ilnmil. 62.: INncitum vel pactum, cjucnt luvvi 8pü8
venienti8 eontinet, vel tutuci, spmdolum nunenpain, eontcaetu
etiam Nooemui' Numano.

2) LiitienI Ristor^ ok tlie Lceect. p. II.: Nee pei8u»cteie
milii P 088 UI», ex ve militaii voeein 6880 Necivatnin, 8eN pot>u8
ex alia io Nuetain puto, cjuae ex se ntcjue »»tuen 8ua inagi8 con-
venien8 8it cultui ctivino, in cpio 8pinlivl! nv8tci u8»8 valet.
Iüxi8timsvei'im itacpie, >na^i8 eonvenien8 e88e, 8i 8i^»ilien1u8 voc>8
Nei ivetur ex ^entilinm 8 »er! 8 (8! tainen s»8 e8t, icloiolstciao,
impuiitati inliuinanitaticjue 8anetnm i8tuN nomen tcibuere), in
<iu!bu8 initiat>8, Iioo e8t iIÜ8, cjuibu8 näitu8 »6 eultu8 8eere-
tioiL pntebat, cjui nli8eonclebantur a maxiina parte pleln8 8uper-
8titio8»e, eevtse notae ao 8i^na Nsbantur, ciuae 8^>nbola
sppelladsnt, cjuibu8 8e mutuo a^no8eet>ant, et cjuibu8 exl>ibiti8
8ine eerupnlo acl allein 8eeret 08 ciue ritu8 illiu8 clei, cn)»8 8pm-
dola necepeiant, rntmittedsntuc, r^ui en proNuoebant.
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Nückstchtsnahme auf die fluchwürdigen und schändlichen Mysterien

der Heiden soweit gegangen wären, daß sie von ihnen das Wort

Symbolum zur Bezeichnung des Glaubensbekenntnisses entlehnt

hätten. Sollen wir unsere Meinung anssprechen, so dünkt uns

die von Baron ins ausgestellte, daß nämlich die Christen jene

Benennung von der unschuldigen und bei dein Kriegswesen und

in bürgerlichen Verträgen übliche» Gewohnheit hergenommen

haben, von der sie nicht blos die meisten neuern, sondern auch die

alten Schriftsteller hcrleitcn, die beste zu sei». Zum Beweise

dessen wolle» wir einige Zeugnisse der Letzteren anführen.

So sagt z. B. Maximns von Turin, das Symbol sei

eine Parole und ein Kennzeichen, wodurch sich die Gläubigen von

den Ungläubigen unterscheiden; *) und Russin ns bemerkt: (Das

Symbolum) wird deshalb ein Kennzeichen oder Zeichen genannt,

weil zu jener Zeit (wo seiner Meinung nach die Apostel dasselbe

verfaßten), wie auch Paulus sagt und in der Apostelgeschichte

erzählt wird, viele der umherziehenden Juden Vorgaben, Apostel

Christi zu sein, und irgend eines Gewinnstes oder des Bauches

wegen als Prediger reisten, wobei sie zwar Christus nannten,

aber sich nicht in den reine» Gränzcn der Überlieferungen be¬

wegten. Darum stellten sie jenes Zeichen auf, an welchem der¬

jenige erkannt werden sollte, welcher Christus wahrhaft den

apostolischen Regeln gemäß predigte. Endlich erzählt man auch,

daß dieses in den bürgerlichen Kriegen beobachtet werde, weil

sowohl die Bewaffnung, als die Sprache und die Sitte und die

Kricgführnngsmethode gleich seien. Damit nun kein Betrug statt¬

finde, so übergibt jeder Feldherr seinen Soldaten gewisse s^mbolg,

welche lateinisch 8i§»a oder inclioia genannt werden, damit, wenn

etwa Einer, über den man zweifelhaft ist, herzutretcn sollte, der¬

selbe um das Symbolum gefragt werde und zu erkennen gebe, ob

er Feind oder Freund sei." ?)

1) Maxim, laurin. Ltomil. in 8^mt>oI.: 8^mt>ol»m tessera est et
«iAnaeuIum, lpm inter tietele« pertiilosgoe 8ecernitur.

2 ) Itukkin. Lxposit. 8ymvoli, (im Anhang zu Cyprians Wer¬
ken): Inctieium vel sixnum icteiroo clieitur, kjuia illo tempore
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Wenn wir aber auch zngeben, daß das Glanbensbckenntniß
hauptsächlichans dem Grunde entstanden sei, um an ihm ein
Unterscheidungszeichen für die wahren Glieder der Kirche von
den Jrrlehrern zu haben, so werden wir doch gewiß nicht irren,
wenn wir behaupten, daß damit auch einem tief gesuhlten Bedürf¬
nisse der Gläubigen, ihre religiösen Überzeugungenunter einander
ansznsprcchen, und derselben froh zu werden, Rechnung getragen
worden sei.

Andere Benennungen des Glaubensbekenntnisses,die sich bei
verschiedenen Schriftstellern vorfindcn, waren in der griechischen
Kirche: Fxstoo-s oder ötzos rsss -rlorims (— oxpositio
et llelmllio llllei), ,««>?'»/,utt 3) (— lemio), und 4^
(— scriptum s. lloolriim); in der lateinischen: UeAuIa llclei (eine
Übersetzung des griechischen Wortes oanon). §)

sieut et Saulus dicit, et in »ctis ^postolorum relertur, mutti ex
eircunieuntidns dudaeis siinulndsnt, se esse apostolos Ldristi, et
Ineri aliousus vel ventris Arntin »d pruedieanduin proliciseedLntur;
noniinsntes cjuideni Ldristuin, seit non integris truditionuni lineis
nuntiantes. Idcirco istud indieiuin posuerunt, per <juod »Anoscc-
retnr >8, cpii Ldristum vere seeundum Lpostolicns reAuIa» prae-
dicaret. Oenioue et in dellis civilidps doe vdservari ferunt,
OuoniLin et armoruin daditus per, et sonu8 vocis ideiu, et inos
unn8 est, Ltcpie eadein institutn bellandi: ne cpin doli sudreptio
Hat, s^mNol» distinotn unnsrpiiscjue clux militidus suis trndit,
^une Intine siANL vel indicin nuncupLntur, ut si forte oecurrerit
cpiis, de ^uo duditatur, interroALtus 8)nndolun> prodnt, si sit
dostis vel sooins. Lf. ilu Austin ns, de 8^>ndol. sd euteeduin.
Lid. I. c. I. 8erin. 181. de teinp. Isidor. llispal. OriAin.
Lid. VI. c. 9. Itdnd. IVIaur. de Institut, clerio. Lid. II. e. 56.
ete. ete.

1) Lp ist. 6one. d.ntioed. Lp. Lused. II. e. Lid. VII. o. 30.
2) 8oernt. llist. eeel. Lid. II. c. 39- 40. Lid. V. c. 4.
3) Idid. Lid. III. e. 25.
4) 8 o Ironien. II ist. eeel. Lid. IV.

5) Iren. ndv. dser. Lid. I. o. 19- "Vertu II. de praeseript.
e. 13. De velnnd. vii-Ain. o. 1 . lVovatian. de Vrinit.
c. 1 . Hieran. Lp ist. 54 nd Hl »reell, eontrs errores
Alo ntLn i.
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In dem Kultus der katholischen Kirche sind seit uralter Zeit
verschiedene Glaubensbekenntnisse oder Symbole im Gebrauch, die

nach ihren vermeintlichen oder wirklichen Verfassern verschiedene
Namen führe». Es sind folgende:

1) das apostolische;

2) das nizäno-konstantinopolitauische;
3) das athan asia nische, wozu i» der neuern Zeit noch
4) das tridentinische Glaubensbekcnntniß

hinzukommt. Wir betrachten dieselben nun jedes für sich.

8 5.

1) Das apostolische Symboluni. Namen und Ent¬

stehung desselben.

Das älteste und zugleich einfachste Glaubensbekenntniß,

welches wir besitzen, ist das sogenannte apostolische. Es

lautet in deutscher Übersetzung also: „Ich glaube an Gott den
Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde, und

an Jesus Christus, seinen Eingebornen Sohn, unser» Herr», der

empfangen ist vom heiligen Geiste, geboren aus Maria, der

Jungfrau, gelitten unter Pontius Pilatus, gekrcuziget und ge¬
storben; abgestiegen zu der Hölle, am dritten Tage wieder anf-
erstanden von den Todten; anfgefahren gegen Himmel, wo er¬

sitzet zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen
er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Todten. Ich

glaube an den heiligen Geist, an eine heilige, katholische Kirche,

Gemeinschaft der Heiligen, Nachlaß der Sünden, Auferstehung
des Fleisches, und ein ewiges Leben. Amen."

Dieses Glaubensbekenntniß, welches von den ältesten Zeiten

an in der römischen Kirche gebraucht wurde, und daher zu¬

weilen auch das römische heißt, wird das apostolische genannt.
Nach Einige» hätte dieser Name darin seinen Grund, weil die

Apostel die Verfasser desselben wären. Als Urheber dieser Mei¬

nung ist Russin anzusehen, der in seiner bereits oben erwähnten

Schrift erzählt, wie er von seinen Vorfahren vernommen habe,

daß die Apostel vor ihrem Weggang von Jerusalem zuvor eine
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Richtschnur für ihre künftige Predigt gemeinschaftlich entworfen

hätten, damit keiner von ihnen etwas Anderes lehre; ein Jeder

von ihnen habe dazu seinen Beitrag geliefert, r) Ein unter

Augustin's Namen sich verbergender Prediger geht noch weiter,

indem er sogar wissen will, welche Artikel von den einzelnen

Aposteln herrühren. ?)

Diese Ansicht, welche auf das Zeugniß Ruffin's, und das

vermeintliche des heiligen Augustinus hin lange in Geltung

stand — selbst Baronius theilt sie, wie wir eben gesehen haben —,

ist heute so ziemlich aufgegeben, und dies wohl mit Recht. Denn

lt kukkin. I. e. e. 2.: Irsdunt mssores nostri, quod post ascen-

sionem Domini, quum per sdventum ssnoti 8piritus super sinAulos

quosque vtpostolos iAireae linAvse sedissent. Diseessuri

itsque »Ir invieem normsm prius kuturse sibi prsedicstionis in
commune constituunt, »e körte siius st» slio »Irdueti diversum

»liquid Iris, qni sd kdem OIrristi invitslrsntur, exponerent. Omnes
erAo in unum pvsiti et 8piritu ssneto repleti, Irreve istud kuturse
silri, ut dixiinus, prsedicationis indicium, conkerendo in unum,

quod sentielrst unusquisque, co»npon>»nt; »tqne Irane credentiku«
d»nd»m esse reAuIsm ststuunt. 8)nnt>vlnm »utem Iioo multis et

sustissimis ex csusis »dpellari voluerunt. 8ymbolum eni»n Araees
et indioium die, potest et oollstio, Irne est, quod plures in

ununr conkerunt. ld enim kecerunt Lpostoli, in Iris sermonibus,
in unum conkerendo unusquisque quod sensit.

2) d»u Austin. 8 erm. de te m p. 11^. »I. 92.» Detrus dixit: Oredo
in Deum pstrem omnipotentem, doannes dixit: Drestorern coel!

et terrsm. dscolrus dixit» Oredo et in desuni Lliristum, dlium

esus uuicum, Dominum nostrum. dtndress dixit: ltui conceptus

est de 8pir!tu ssneto, nstus ex ülsris VirAine. k Ir i I i p p u s sit:
Passus sub Dontio Dilsto, vrucikrxus, mortuns et sepultus. d'Ir o
mss nit: Descendit sd intern», tertis die resurrexit » mortuis.

L a r t Ir o I o m s e u s dixit: -rdseendit sd coelos, sedet sd dextersm

Dei pstris omnipotentis. IVIattliseus dixit: Inde venturus, gu-
dicsre vivos et mortuos. dseolrus ^Iplrsei: Dredo et in
8piritum ssnetum, ssnetsm eeelesism ostlroliesm. 8inron Ge¬

istes: 8snctnrum eommunionem, remissionem peeostorum. du-

dss dseobi: Dsrnis resurreetionem. IVlsttliiss eomplevit:
Vitsm seternsm. ^men.

Fluck, Liturgik, ii. 2
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hätten die Apostel wirklich dieses Glaubcnsbekenntniß versaßt,
dann müßten wir anch eine Nachricht davon in der Apostelgeschichte
finden. Doch sie schweigt davon. Es schweigen davon auch alle
kirchlichen Schriftsteller der drei ersten Jahrhunderte. Namentlich
auffallend ist das Schweigen der Väter von Nizäa, die dock-
gewiß nicht versäumt haben würden, von ihm Gebrauch zu machen,
wäre es damals schon vorhanden oder in seiner Apostolizität
unbezweifelt gewesen. Hiezu kommt dann endlich der weitere
und höchst bedeutungsvolle Umstand, daß wir in den Schriften
der ältesten Väter nicht wenigen Symbolen begegnen, die von
dem sogenannten apostolischen theils durch Auslassungen, theils
durch Zusätze, theils anch in der Fassung abweichen, ^ woraus
deutlich hervorgeht, daß eine bestimmte Form des Glaubens¬
bekenntnissesder Kirche von den Aposteln nicht vorgeschrieben
und überliefert gewesen sein könne. Denn es ließe sich in diesem
Falle schwer begreifen, wie eine Kirche davon, und wäre der
Unterschied auch noch so gering gewesen, hätte abweichen könne».

Wenn nun aber das fragliche Glanbensbekenntniß nicht von
den Aposteln verfaßt worden ist, wie kommt es dann zu dem
Prädikate apostolisch? Manche glauben darum, weil es in
den von den Aposteln selbst gestifteten Gemeinden gebraucht wor¬
den sei. So scheinbar diese Erklärung anch auf den ersten Blick
sein mag, so wenig wird sie doch von der Geschichte der Kirche
begünstigt. Denn es läßt sich der evidenteste Beweis liefern,
daß grade in den unbestrittenvon den Aposteln gegründeten
Kirchen ein von dem sogenannten apostolischen Symbolum, wenn
auch nicht dem Inhalte, so doch in der Form abweichendes
üblich gewesen. Wir wollen beispielsweise hier nur das Symbolum
der Kirche von Jerusalem, welches Cyrill von Jerusalem
in seinen Katechesen - anführt, wiedergeben: //rnrer-w elg rör,
irttreH«, xcrl elx rör- rstou, xcck st§ rör- -rr/süze«, xcck »s

1) Man vergl. Linglinm I. c. o. 4-, wo die bedeutendsten Symbole
der griechischen und lateinischen Kirche gesammelt sind.

2) Lntecli. XIX.
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rö uLM,^o->,c sJch glaube au den Vater und a» den

Sohn und au den heilige» Geist und au die Taufe der Büßest *)
womit auch nach Cyprian das Symbol der Kirche von Kar¬

thago übereinstimmte. Wenn daselbst aber auch eine ausführ¬
lichere Form, wie sie Touttöe aus verschiedene» Stellen Cyrill's

zusammengestcllt hat, üblich war, so wich doch auch diese von
jener des apostolischen Symbols ab. Wer noch mehrere Be¬
weise für unsere Behauptung verlangt, den verweisen wir auf

die von Bing ha in 3 gesammelten Symbole der alten Kirche,

welcher derselben bis zu dem nizänischen nicht weniger als fünf¬

zehn auszählt.

Da die Benennung „apostolisch" somit weder in den
Verfasser» unsers Symboles, noch in dem Orte seines ersten

Gebrauches begründet liegt, so werden wir unwillkührlich zu der

Vermnthung hingeführt, daß sein Inhalt dazu Veranlassung

gegeben haben werde. Und so ist es nach dem Urtheile aller

Sachverständige» wirklich. Man ist überzeugt, daß das fragliche
Symbol, wenn auch nicht seinen einzelnen Worten, so doch seiner
Substanz nach apostolischen Ursprungs sei. Die Nichtigkeit dieser

Ansicht wird durch folgende zwei Umstände hinlänglich bestätigt:

k) ist es gewiß, daß auch das nizänische Symbolum zu¬
weilen apostolisch genannt werde, was doch gewiß nicht in dem
Sinne zu verstehen ist und verstanden wurde, daß dasselbe die

Apostel zu Verfassern habe, indem Jedermann Ort und Veran¬

lassung seiner Entstehung kannte.

2) wäre nicht ein apostolischer Grundtypus vorhanden ge¬
wesen, so ließe sich die materielle^) Übereinstimmung der

1) Lyrill. Oatecli. XlX.

2 ) Augusti, Denkw. a. a. O. S. 418.
3) 1^. e. c. 4. §. 1 - 15.

4) Um unsere Leser ln den Stand zu setzen, über die Wahrheit dieser

Behauptung selber urtheilen zn können, lassen wir hier einige der vor¬

züglichsten Symbole folgen:
1. Lonke88io Irenaei (aclv. Iiaor. IUI,. II. p. 45.): »bwcle-

8ia . . . . nb Upo8tol>8 et lii8vipuli8 eoi um aoeepit eam llüew, <juae

2 *



verschiedenen, in den örtlich oft so sehr getrennten Kirchen üblichen

Glaubensbekenntnisse schlechterdings nicht erklären.

est in unuin Doum, patrem omnipotentem, gni teeit coelum et

terrsm, et mare et omnis, guse in eis snnt; et in nnum desum

Dliristum, tilium Dei, incsrnstum pro »osten sslute; et in 8pi-

ritnm 8., gui per proplietss prsediesvit dispositiones Dei, et

sdventum, et eam, guse est ex vir^ine, ß^enernlionem, et pas-
sionem, et resurrevtionem a mortnis et in esrne in eoelos ad-
scensionem dileeti desn Lliristi, Domini nostri, et de coelis in

Aloria pstris sdventum esus ad reeapitulands nniverss et resusei-

tsndsm omnem osrnem Iiumani ^eneris, ... nt judicium sustum

in omnibus kaeist; sn^elos trsns^ressos et apoststss Isctos et

injustos Iiomines in aeternnni i^nem »littst, snstis autem et seguis
. . . vitsm donsns, ineorruptelani loco muneris eonlerat et clari-
tstem seternsm cireumdet etc."

2. V o r m u I a ki d e i V er t u 11 i an i (de velsnd. vir^in. e. l.):

»lie^uls lidei »ns omninn est, sols immoliilis et irrekormsliilis
credendi scilieet in nnieum Deum omnipotentem, mnndi condi-

torem, et tiliinn «ins desum Lliristum, natum ex vir^ine lVIsria,
crncitixnm snl> Dontio Dilato, tertis die resuscitatuni a mortnis,

receptum in coelis, sedentem nnno sd dextersm pstris, venturnm
judicsre vivos et mortuos per csrnis etism resurreetionem." 61.

de prseseript. sdv. Ii s e r. e. 13. 14. »d v. Drsx. c. 2.

3. Vormuls lidoi Oonstitnt. spos.t. Dib. VII. c. 41.

Der Kaiechiimeil legt das Glaubensbekenntniß also ab: „^dseribnr
Oliristo, et credo et lisptixor in nnum in>ronitnm, svlnm verum

Deum omnipotentem, pstrem 61>risti, crestorem stgue opitieem

universorum, ex guo omni»; et in Dominum ,1. Clir., uni^enitnm
esus tilium, primo-renituin omnis cresturse, cpii snte ssecnls

beneplseito pstris Aenitns est, non erestus, per cjuem omnis

laets sunt, c>uae in coelis et terrs, visibilia et invisibilia; c>ni
in novissimis diedus descendit de eoelis, et csrnem sdsumsit, et

ex ssnets vir^ine lVIsria nstus est, ssnetegue se ^essit in vits

socundnm le^es Dei so pstris sni, et crueilixns est sub pontio

kilato, et mortuus est pro noliis; et poslgnsm psssus est, tertis
die resurrexit s mortnis, adseendit sd eoelos, et sedet sd dex¬

tersm pstris, et iterum venturus est in consummstione sseculi

cum ßgoris ad sudieandos vivos et mortuos, eusus re^ni non erit



Wenn aber ein apostolischer Grundtypus wirklich vorhanden
war, wie kommt es denn, daß jene Glaubensbekenntnisse der

6nis. Lsptiror eti»m in 8piritum s., i. e. parueletum, hui Spi¬

ritus operstus est iu omnibus »b initio sunetis, posteg. vero

missus huohue est »postolis » putre secundum promissionem sal-

vntoris nostri Oomiui d. Lbr., et post »postolos etium omnibus,

hui in s»net» ecelesi» cstbolic» eredunt eurnis resurreetionem,

in remissionem peccutorum, in reAnum coelorum et in vit»m
venluri sueculi.«

4. 8)? in bol um ecelesiue ^lexandringe (8 oer st.

Ui st. eccl. Oib. t. e. 26.): ,.6redimus in unum Oeum, pstrem

omnipotentem, et i» dominum d. Obr., titium e^us, hui ex eo

ksetus est »nie omni» sseeul»; Oeum verbum, per huem omni»

k»et» sunt, hu»e in voelo et hn»e in terr»; hui descendit et in-

osrnatus est; hui p»ssns est et resurrexit, et »dscendit in coelos,

et iterum veuturus est, »t iudieet vivos et mortuos. Kt in 8pi-

ritum 8-, in e»rnis resurrectionem, et vitom kuturi sseeuli,

reANumhue coelorum, et in un»m catbvlicam ecclesism Oei, hu»e

» primis carclinibus sd Ultimos ushne terr»rum Nnes porriAitur.«

5- 8vmbolum eeclesinv liomsnse, vul^o s^mbo-

I u m ^ p o s t o I o r u m dict u m (Osser. de s^mbolis, p. 6) : »Oreclo

in Oeum, p»trem omnipotentem, et in Obristum desum kilium

ejus uniAenitum, dominum nostrum, hui u»tus est de 8piritu

ssncto et lVlsri» virAine, hui sub Konti» l?il»to erneilixus et se-

pultus, terti» die resurrexit a martuis, »dscendit in coelos, seclet

»d dextersm p»tris, uude venturus est Hudieure vivos et mortuos.

Kt in 8piritu s»netv, sanet» ecelesi», remissione peecstorum,

c»rnis rosurrectione. -Onen.« (Lk. N»x. Osurin. Iiomil. de

tradit. symbol. ^uAustin. de lide et s^mboli etc.)

6. 8 )imboIum e c e I es i » e ^ h u i I e i e n s i s (liu kki n. I. c.) :

„Kredo in Oeum p»trem omnipotentem, invisibilem et im-

psssibilem. Kt in Kbristum desum unieum lilium e^us, domi¬

num nostrum, hui n»tus est de 8piritu s. ex l>I»ria virAins,

crucidxus sub kontio kilsto et sepultus, deseendit sd inkern»,

lerti» die resurrexit » mortuis, »dseendit in coelos, sedet »d

dextrsm p»tris, inde venturus est judicare vivos et mortuos. kt

in 8piritum 8., s»nct»m ecclesi»m e»tbolic»m, remissionem pev-

estorum, bu^us vsrnis resurrectionem.«
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formellen Übereinstimmung ermangeln? Dies kommt, wie

der heilige Hieronymus bemerkt, daher, weil „das Sym-

bolum un fers Glaubens und unserer Hoffnung,

welches von den Aposteln überliefert wurde, nicht

auf Papier und mit Tinte, sondern ans die fleisch er¬

neu Tafeln des Herzens geschrieben war";') und kommt

daher, weil es wahrscheinlich ist, daß die Apostel selber sich an

keine bestimmte Formel gebunden haben werden, weil sie alle,

von dem heiligen Geiste geleitet, dies nicht nothwendig hatten,

um vor Jrrthum bewahrt zu bleiben, eine Freiheit, deren sich

dann später auch die einzelnen Kirchen bedienten, ohne dabei

aber der Substanz der apostolischen Überlieferung irgendwie zu

nahe zu treten.

Aus einer Vergleichung der heutzutage üblichen Form des

apostolische» Symbolnms mit jener der alten römischen und orien¬

talischen Kirchen ergibt sich, daß sie bis auf zwei Artikel mit

einander übereiustimmen. Diese sind 1. die Oosoonsio ocl mt'eros,

und 2. die (lommunio 8anoloi'um, welche in der letzteren fehlen.

Der vesoeiisio oll inltmo« oder der Höllenfahrt begegnen wir znm

ersten Male in der von Russin seiner Erklärung des Sym-

bolums zu Grunde gelegten Glaubensformel der Kirche von

Aquileja. Wann dieselbe in das Symbol ausgenommen worden

sei, und welche Häresie die nächste Veranlassung dazu gegeben

habe, ob jene der Arianer und Apollinaristen, wie der Ver¬

fasser der Geschichte des Glaubensbekenntnisses,

oder die viel frühere gnostische der Valcntinianer und Marzioniten,

wie Grabe will, ist schwer zu entscheiden.^) — Der Artikel

von der Gemeinschaft der Heiligen wurde wahrscheinlich

im vierten Jahrhundert dem Glaubensbekenntnisse einverleibt, als

das afrikanische Schisma die Einheit der Kirche zu zerreißen

drohte. Auch fehlte hier und da die ausdrückliche Erwähnung

1 ) Hieran, üpist. 01. act kammecli. c. 9.: 8^>nvolu>u ticlei et 8pei
nastrue, ljuocl sd ^po8tol>8 S8t trccclitcnn, non 8eich>tnin tuit in
clnrita et cctrsinento, 8ecl in t»I)nÜ8 eorclis vLrni>Iibu8.

2) LinAliam I. o. p. 77.



der vitr> netornn, r) die man jedoch in der Auferstehung des

Fleisches eiugeschlofseu dachte.

Die vollständige Form des apostolischen Glaubensbekennt¬

nisses, wie wir sie heute noch besitzen, findet sich erst seit dem

fünfte» und sechsten Jahrhundert. Wer demselben aber die heutige

Form gegeben, ist ungewiß. Es scheint nicht zu einer bestimmten

Zeit, noch von Einem Verfasser, sondern nach und nach von

verschiedenen Verfassern entstanden zu sein. Die ersten Ele¬

mente desselben sind ohne Zweifel in der Taufformel zu suchen,

aus welcher, nachdem sie sich allmählig erweitert hatte, verschie¬

dene Symbole, die, je älter, desto kürzer und einander ähnlicher

sind, hervorgingen.

Hiemit wollen wir die historische Untersuchung über den Na¬

men und die Entstehung des apostolischen Symbolums beschließen,

»m zu dem liturgischen Gebrauche desselben überzugehcn.

8 6 .

Fortsetzung. Liturgischer Gebrauch desselben.

Nach dem einstimmigen Zeugnisse der Alten »ahm das apo¬

stolische Symbolum eine vorzügliche Stelle bei der Vorbereitung

zur Taufe ein, und war dazu bestimmt, als Unterlage für den

katechetischcn Unterricht zu dienen. Zn dem Ende wurde es den

Katcchnmcnen, nachdem sie die vorgeschriebenen Vorbereitnngs-

stnfen zurückgelegt und den Namen Lompotenlos oder Ulocti er¬

halten hatten, von dem Bischof in der Regel am Palmsonn -

I) Hieran. Lpist. 51. acl Unnnnacl,.: In s^mdolo ticlei .
>>ost evnkessionei» Hinitntig et nnitntem eeclesiae omne eln istinni

cio^niuti8 8nernn>entn>» cnrni 8 re8urreetione eoneluclitcii'. (!t'.
lVIax. 1?aur. Iiomil. 1. cie ciiv.

2t ^UAti8tin. cie ticle et 8^>nb. i 6o>^ari8 re8urreetione tuet» n
te>n^o>i8 vonciitione libernti aetvrnn vita ineltabiii caritate et

8tsdilitate 8>ne enrruptione persiuemur.

3t Sehr gründliche Untersuchungen darüber, welche Häresieen gewissen

Artikeln ihre Entstehung gegeben, haben Vossins, Pearson, Grabe
». v. A. geliefert. Vergl. UinAiiani I. c. §. 7.
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tage, ^ an welchem die nähere Vorbereitung begann, in einigen

Kirchen des Abendlandes (Spanien) dagegen schon zwanzig Tage

vor der Taufe, übergeben. Dieser Akt hieß Irmlitio. Die

Katechumenen mußten das Symbol jetzt auswendig lernen, um

es am Gründonnerstage oder Charfreitage ?) vor dem

Bischof und der Geistlichkeit zu rezitircn, was man Ileclclitio nannte.

Im Wesentlichen besteht dieser Gebrauch noch heute iu der

Kirche, indem bekanntlich die Täuflinge, resp. ihre Stellvertreter,

die Pathen, vor dem Empfang der heiligen Taufe das Bekeuntniß

des Glaubens oblegen müssen.

Diese Einrichtung war nicht eine willkührliche Erfindung

der Kirche, sondern beruhte auf der Vorschrift des Heilandes,

die Völker aus den Glauben a» den dreicinigcn Gott zu taufen,

und auf dem Vorgänge der Apostel. Ihrer Bedeutung nach

soll die Ablegung des Glaubensbekenntnisses vor der heiligen

Taufe, wie wir bereits früher vernommen, theils die Bedingung

derselben, nämlich den Glauben an Jesus Christus und sein

Evangelium, theils die Wirkungen, nämlich die klare und leben¬

dige Erkenntniß der Heilswahrheiten, anzeigen.

1) Lonc. tiAntb. can. lg.: 8)mbolum etiam plaouit »b Omnibus
ecelesiis una Nie, >. e. ante octo Nies Oominieae issurvectionis,
publice in ecclesin 6ompetentibus tvarli.

2) 6o»c. Liaeav. II. »I. III. ean. 1.: »^nte vi^int! clies baptismi
Oateebumeni s)'mbo!u,n, guocl est: OieOo in Deum, putrein
omnipotentem, speciuliter cloceantur.

3) 6 o n c. I, u o 6 i e. cun. 46.: 0er -ou'c ^uirk^oirkvouc r^v -rkO-kv

-xuavSave-v, x«i -ff -r-.u-r-ff -ifc a^a)- 7 k^-.rkv -k- ->k-

axo-rui, ff -o5c --peS/kv-kpols.

1beoNor. I,e et. I,ib. II. p. 503.: /k,kkoL§oc -ö -cüv -pk«-

xoSkcov vix« x«i oxk» u'a-kocuv -ffs x/a-kmc Svu/?o-.»v x«L' -xakt-ffv

Svvcr^kv -rapkSxevaokv, -ti«/?o^ff 0ffS-v -l/crx-itovtoi-,

cos av-ov Ul) rik^oukvov -o Svu/?k>Xov, -ov k-oi-c ^-/oll-vov

7-po-kpov kv -ff ci/ifc --«pcrSx-vff -ov S-iov -raLouc, -u> xcripcö -uiv

/kvoukvcov ü^o -oü ex'kSxöx'ou x«-ff^fft7kcuv.

4) Matth. 28, 19.

5) Apg. 8, 37. 1 Petr. 3, 2 l.

6) Liturgik Bd. I. S. 2 li.
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Die hohe Wichtigkeit des Glaubensbekenntnisses brachte es
mit sich, daß von demselben im Laufe der Zeit ein immer aus¬
gedehnterer Gebrauch in der Liturgie gemacht wurde. Es bildet
heutzutage einen integrirenden Bestandtheil der kanonischen Tag¬
zeiten, indem es vor und nach denselben, desgleichen zur Prim
und a» den Ferien und tbstis somiäuplioilniz auch zum Kom-
pletorium gesprochen wird. Ebenso ist es in das sogenannte
Rosenkranzgebet ausgenommen.

Aber auch im Privatleben soll es der Christ nicht vernach-
läßigen. Darum mahnt der heilige Ambrosius, ^ es täglich
zu rezitiren, und der heilige Augustinus schreibt: „Grabet
es iu euer Herz, und sprechet es täglich bei euch. Ehe ihr ein-
schlaset, bevor ihr ausgehet, rüstet euch mit eucrm Symbolum.
So oft euer Gegner, der Teufel, euch nachstellen will, wisse der
Erlöste, daß man ihm mit dem Geheimniß des Symbolums und
der Fahne des Kreuzes entgegentreten müsse." ?) Im Mittel-
alter ward des christlichen Namens für unwürdig angesehen, wer
dasselbe nicht auswendig wußte, ?) und Jeder zur Erlernung, selbst
mit Strafen, ungehalten. 4)

Wundern wir uns über diesen häufigen Gebrauch, welchen
die Kirche von dem Glaubensbekenntnisse gemacht wissen will, nicht.
Sie ging bei ihren Anordnungenund Forderungen von der Über¬
zeugung aus, daß das wahrhaft christliche Leben in dem christ¬
lichen Glauben seine Wurzeln treibe, und daß jenes Leben um so
schöner erblühen, um so herrlichere Früchte tragen werde, je deut¬
licher dieser Glaube vor der Seele steht und sie durchdringt.

In dem apostolischenSymbolum ist aber der christliche
Glaube wirklich seinen Hauptmomeuten nach enthalten; denn er

I) Oe Oilr. III. e. 4.: 8^„il,olum s^eoialitee liebem»« tl»r-

cj»am nostii 8i<;n!leu!»m coellis sntelueniris boi',8 eeeenseie.

2t r1u>-ustin. No svmbol. acl coteeb. 8eem. I et 2.

3) Lonut. I eeeol. s. 1032. o. 22. Llltz-ae. >e eoel. ». 997.

e. 22. Loire. Lor-ot»!. o. 791. 1?Ii e o cl u >p I>. ^»rel. a. 797.
c. 22.

4) Loire. tVlvAuirt. s. 813. carr. 45.
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spricht den Glauben an den dreieinigen Gott aus, in welchem

sich die gcsammte christliche Offenbarung, wie in einem Brenn¬

punkte, konzentrirt. Es werden sodann die wesentlichen Glanbens-

momente, welche an jede einzelne der drei göttlichen Personen

sich knüpfen, angegeben. Wir vergegenwärtigen uns Gott, als
unfern Vater, und als den Schöpfer des Weltalls. Erfüllt der

Vater-Name Gottes uns schon mit heiliger Liebe und innigem
Vertrauen, so muß, was nun folgt, dies noch weit mehr thnn.
Denn wir bekennen auch den Glauben an Jesus Christus,

seinen cingebornen Sohn, der aus Liebe zu den Menschen vom
Himmel gekommen, der nach dem von Ewigkeit bestimmten Rath-

schlnfse des Vaters in der Zeit empfangen vom heiligen Geiste,

und aus der reinen Jungfrau Maria geboren, Fleisch geworden,
als Mensch unter uns gewandelt, und in Allem, die Sünde aus¬
genommen, uns gleich geworden, der, nachdem er die frohe Bot¬

schaft verkündet, sich als Lösegeld für unsere Sünden dahinge¬

geben, sein Blut am Stamme des Kreuzes vergossen, der in den
limbus Mrum, die Vorhölle, hinabgestiegen, um auch den dort
Weilenden die vollbrachte Erlösung anzuzeigen, und sie in das

Land des lange und heiß ersehnten Friedens einznführen, der dann

mit seiner Auferstehung die Bande des Todes gebrochen und auch
unsere Auferstehung besiegelt, und nachdem er diesen letzten Feind

besiegt, wieder zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt ist,
um zur Rechten desselben sich zu setzen, von dort aus die mit

seinem Blute gegründete Kirche ans Erden zu regieren, und am

Ende der Zeiten zum Gerichte über Lebendige und Todte wieder
zu kommen. — Wir vergegenwärtigen uns ferner den Glauben
an den heiligen Geist, den Jesus als seinen Stellvertreter vom

Himmel gesendet, aus daß er an seiner Statt die Kirche in alle

Wahrheit führe, in der Wahrheit erhalte, und in allen Gefahren

ihr zur Seite stehe. Wir vergegenwärtigen uns das Werk Jesu
Christi, indem wir unser» Glauben an seine Kirche bekennen,

deren Zweck es ist, die Menschen zu heiligen, bis zum Ende der
Welt fortzudauern, und Alles, was da Mensch heißt, in ihren

Schoos aufzunehmen — katholisch —. Wir vergegenwärtigen uns
die lebendige Einheit, in welcher Alle, die an Christus



glauben, mögen sie nun noch auf Erden weilen, oder mögen sie schon
für den siegreich bestandenen Kampf die Krone des ewigen Lebens

empfangen haben, oder endlich durch das Feuer der Trübsal im

Reinigungszustande ihrer völligen Erlösung entgcgengehen. Wir
vergegenwärtigen uns die Gnade der Sündenvergebung, die
ans dem Krenzcstode Jesu für Alle hervorqnillt, welche an ihn

glauben, und ihn von ganzem Herzen lieben. Wir vergegen¬
wärtigen uns endlich den Sieg, den auch unser Leib dereinst über
den Tod feiern wird, und das unendlich reiche Erbe des ewigen

Lebens, dessen auch wir theilhaftig werde» sollen, wenn wir

hieniede» einen guten Kampf gekämpft und den Glaube» be¬

wahrt haben.
Das apostolische Glaubensbekenntniß enthält somit in nuoo

den ganzen Neichthum der göttlichen Offenbarung, und stellt ihn
vor die Seele der Gläubigen hin. Haben diese daher das Auge
des Geistes, so oft sie cs sprechen, geöffnet, rezitiren sie es nicht

gedankenlos, erwägen sie in heiliger Sammlung jedes Wort
desselben, so kann und wird es nicht verfehle», den heilsamsten

Einfluß auf Gesinnung und Leben auszuüben.

8 7 .

2) Das nizäno - koustautinopo litani s ch e
Symbolum.

Das apostolische, sowie die in der griechischen Kirche während
der drei ersten Jahrhunderte üblichen Glaubensbekenntnisse ent¬

hielten die christliche Offenbarung in den allgemeinsten Umrissen,

woher es denn auch möglich war, daß sogar Jrrlehrer hinter
ihnen sich verbergen konnten, wie dies die Arianer wirklich thaten.
Diesem Übelstande konnte nur dadurch abgeholfen werden, daß

das Allgemeine des Symbolnms präzisirt, und die angetastetcn

Lehren in bestimmter, keinen Zweifel übrig lassenden Form anf-
genommen wurde». Eine solche Lehre war bekanntlich die Lehre

von der Gottheit Jesu Christi, welche im vierten Jahr¬

hundert von Ar ins nicht ohne Erfolg bekämpft wurde. Um nun
auf der einen Seite die apostolische Lehre in ihrer ungetrübten
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Reinheit zu erhalten, und auf der andern den großen Verwüstungen,

welche dieser Streit schon angerichtet hatte, zu begegnen, ver¬
sammelten sich die Bischöfe des Morgen- und Abendlandes im

Jahre 325 zu Nizäa zu einem allgemeinen Concile, und ver¬

sahen das bisherige Glanbensbekenntniß mit solchen Zusätzen,
wodurch die Lehre des Arms ans das Bestimmteste als eine

»»christliche, und darum falsche ausgeschlossen wurde. Den Be¬

hauptungen dieses Häretikers gegenüber, daß nämlich Jesus
Christus nur im moralischen Sinne Sohn Gottes genannt werde,
daß er, ob auch das vornehmste, doch immer ein Geschöpf sei,

und daß es eine Zeit gegeben habe, wo er nicht war ö"r«

»rix ^n), diesen Behauptungen gegenüber stellten die Väter die in
der heiligen Schrift begründete, von den Aposteln überlieferte und

bisher in der Kirche allgemein geglaubte Lehre auf, daß der
cingeborue Sohn Gottes aus dem Wesen des

Vaters gezeugt sei, Gott von Gott, Licht vom
Lichte, wahrer Gott vom wahren Gotte, gezeugt,

nicht geschaffen, wesensgleich (»,u aor-sroe) mit dem
Vater, und fügten dann noch, um auch den letzten Zweifel zu ver¬

scheuchen, folgende Worte am Schlüsse bei: „Diejenigen, welche
behaupten: Es gab eine Zeit, als er nicht war: und er war

nicht, bevor er geboren wurde, oder, daß er aus dem Nichts ge¬
schaffen worden, oder welche behaupten, der Sohn Gottes sei aus

einer andern Wesenheit geschaffen, oder der Veränderung unter¬
worfen, schlägt die heilige katholische und apostolische Kirche mit
dem Auathem." ^

Nach dem Berichte des Theodor Lektors bedienen sich
die Griechen dieses Symbolums überall, wo wir das apostolische

oder das nizäno-konstautinopolitanische anwenden. Denn derselbe

1) 8 oerat. I. o. 8.: , orr r/v Trors ors

ovx x«i ov'x xae örr or/x ovrcov e/Lvero,

«/i/ioLüil'ov rov veov rov -Aeor-, ^

xceLo-irx^ x«e «TroSro-irx)/ exx^Sr«.
2 ) S. oben S. 24. Anm. 3.



bezeichnet es ausdrücklich als das Symbol der 318 Bischöfe. In

der abendländischen Kirche dagegen kommt dieses Symbol nir¬

gends mehr für sich allein vor, sondern so, wie es von dem im

Jahre 381 zu Konstantinvpel abgehaltenen allgemeinen Con-

cilc erweitert worden ist. Diese Erweiterung betraf den Artikel

vom heiligen Geiste, und war gegen Mazcdonius, Bischof

von Konstantinopel, und seine Anhänger gerichtet, welche behaup¬

teten, der heilige Geist sei nur ein Geschöpf, ein Diener Gottes.

Die Synode fügte jenem Artikel die Worte bei: „Den Herrn

und Lebendigmachenden, der vom Vater ansgeht,

der mit dem Vater und dem Sohne zugleich ange¬

betet und verherrlicht wird, der durch die Prophe¬

ten gesprochen hat."

Dieses Symbol wird das nizäno-konstantinopolita-

nische, oft auch kurzweg nur das nizänische, zuweilen auch

das Symbol der Väter, zum Unterschiede von dem apo¬

stolischen, genannt.

Einen weiteren Zusatz erhielt der Artikel vom heiligen

Geiste, insbesondere die prooessio desselben, durch die Synode

von Toledo in Spanien im Jahre 589, welche gegen die aria-

nischen Gothen noch die Worte „und vom Sohne" hinzufügten,

ein Zusatz, den bald alle abendländischen Kirchen, zuerst die gallische,

dann selbst die römische ansnahmcn, gegen dessen Aufnahme sich die

griechische Kirche aber bis jetzt beharrlich geweigert hat, obgleich

sie den Ausgang des heiligen Geistes vom Sohne auch als

Glaubenslehre ohne wesentlichen Unterschied bekennt, und die

ältesten griechischen Väter ihn als einen apostolischen bezeugen.

Das in Rede stehende Symbol lautet vollständig also:

„Ich glaube an Einen Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer

Himmels und der Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren

Dinge; und an Einen Herrn Jesum Christum, den einge¬

borenen Sohn Gottes, der aus dem Vater geboren ist von

Ewigkeit; Gott von Gott, Licht vom Lichte, wahrer Gott vom

wahren Gott; gezeugt, nicht erschaffen, Einer Wesenheit mit dem

Vater, durch den Alles erschaffen ist. Der aus Liebe zu uns

Menschen und um unsers Heiles willen vom Himmel herabge-



stiege» ist, und durch den heilige» Geist vo» der Jungfrau Maria

Fleisch angenommen hat, und Mensch geworden ist; der unter

Pontius Pilatus gekreuzigt worden, gelitten hat und begraben
worden, und am dritten Tage, nach der Schrift, wieder aufer¬

standen; der gen Himmel gefahren, und zur Rechten des Vaters
sitzet, von wo er mit Herrlichkeit wieder komme» wird, um die
Lebendigen und die Tobten zu richten. Und an den heiligen

Geist, den Herr» und Lebendigmacher, der von dem Vater und

dem Sohne ausgcht, der mit dem Vater und dem Sohne zu¬
gleich angcbetet und verherrlicht wird, der durch die Propheten

geredet hat. Und an eine heilige, allgemeine und apostolische

Kirche. Ich bekenne Eine Taufe zur Vergebung der Sünden,

und erwarte die Auferstehung der Tobten, und das Leben der

Ewigkeit. Amen."
Die Liturgie der katholischen Kirche bedient sich dieses Sym-

bolums bei der Messe, und läßt cs nach dem Evangelium, resp.

der Predigt, beten oder bei feierlichen Gelegenheiten singen. Wir

haben anderwärts die Zweckmäßigkeit der Anordnung des Sym-

bolums grade an dieser Stelle zu zeigen versucht. Zugleich wurde
dort die geschichtliche Nachweisung geliefert, von wem diese Ein¬

richtung herrühre, und wie es besonders im Abendlande sich damit

verhalten habe. ^ Indem wir der Kürze halber darauf ver¬

weisen, gehen wir zu dem dritten kirchliche» Glaubensbekenntnisse
über. Es ist

8 8 .

3) Das athanasianische Symbolum.

Das diesen Namen tragende Glaubensbekenntnis; wird auch

nach seinem Anfangsworte das Symboluni Luioungus genannt.

Athanasianisch heißt dasselbe nach Baron ins deswegen,

1) Vergl. Liturgik, Bd. I. S. litt; ff. Dcsgl. unsere Schrift: Die
heilige Messe, in sechs Fastenprcdigten, dogmatisch, geschichtlich
und liturgisch dargestellt. Mainz 1852. S. 59 u. i>o. Aum. l.

2) Laron. all ann. 340. n. 11 . i Hie (Mliaiiasius) cjuum ltomae e88vt,
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weil der heilige Athan asins sein Verfasser sei, und es bei seinem
Aufenthalte in Rom dem Papste Julius überreicht habe. Ob¬
gleich dieser Umstand nicht sehr wahrscheinlich ist, weil Papst
Julius den Glauben des Athanasius nie in Zweifel zog, so
theilten doch nicht wenige Gelehrte die Ansicht des Baron ins,
daß Athanasius jenes Symbol verfaßt habe. Wir nennen nur
de» Kardinal Bona, ^ Dionysius Petavius, Robert
Bellarmin 3) n. v. A. Indessen ist man heutzutage ziemlich

allgemein von dieser Meinung zurückgekvmmen,nachdem die
historische Kritik mit gewichtigen Argumenten darzuthun gesucht
hat, daß jenes Symbol irgend einem lateinischen Schriftsteller,
etwa dem Vigilius von Tapsus, einem afrikanischenBi¬
schöfe, der am Ende des fünften Jahrhunderts unter der vanda-
lischen Verfolgung der Arianer lebte, zngeschrieben werden müsse.
Die Gründe, worauf diese Ansicht sich stützt, sind folgende:

1) fehlt es fast in allen Handschriftender Werke des Atha¬
nasius, und wird es anfgeführt, so geschieht es thcils mit Ver¬
schweigung des Verfassers, oder nur mit dem Beisätze: „Vul^o
von Athanasius; nicht von Athanasius; fälschlich ihm zn¬
geschrieben."

2) Der Styl und die Redeweise verrathen durchaus keinen
griechischen, sondern einen lateinischen Urheber.

3) Weder Cyrill von Alexandrien, noch das Concil
von Ephesus, noch Papst Leo, noch endlich das Concil
von Chalzedon thun irgendwie in allen jenen Dingen, die
gegen die nestorianische und eutychianische Häresie sprechen, Er¬
wähnung von ihm.

4) Selbst in dem Streite, der nach dem griechischen Schisma
zwischen der römischen und griechischen Kirche über den Ansgang

illud cjuoque inai^ns üdei «uae relchnit occidenlalibua monuinen-
tum , nempe S)unbolum, cpiod bactenus -ribanasii nomine in
eeelesia catbolioa publice ,-eoitatui'.

1) Oe divina Osalmodia, o. 16. §. 18.
2) tXvt. in Lpipban. baee. 72.
3) Oe 8o,iptoi>. eecl. p. 81 (edit. Oolon.).
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des heiligen Geistes entbrannte, geschieht nicht von Anfang an
seiner von römischer Seite Erwähnung. Hätte man damals die

Überzeugung gehabt, dieses Symbolum sei wirklich von Atha¬
nasius, so hätten sich die Römer desselben gewiß gegen die

Griechen bedient, und ohne Zweifel auch mit großem Erfolg, da

Athanasius auch in der griechischen Kirche in hohem Ansehen

steht. Die Ersten aber, welche dieses Argument benutzten, waren

die Apokrisarien Gregors IX. 1233, nachdem jener Streit bei¬
nahe fünfzig Jahre gedauert hatte. *)

Daß das fragliche Symbol aber dem Vigilius von

Tapsus zngeschrieben wird, kommt daher, daß derselbe verschie¬
dene andere seiner Schriften unter dem erdichteten Namen des

Athanasius herausgegebcn hat, mit denen jenes Symbolum mei¬
stens verbunden ist. 2 ) Da es sich auch in den historischen Frag¬

menten des heiligen Hilarius findet, so hat man auch ihn

zuweilen als Verfasser genannt.
Die oben aufgezählten Gründe, welche dem heiligen Atha¬

nasius die Autorschaft für unser Symbol streitig machen, scheinen
uns so schlagend zu sein, daß wir es für ein undankbares Be¬

mühen halten müssen, wenn man heutzutage den Versuch macht,

sie ihm wieder zu vindiziren, und Trier als den Ort bezeichnet,
wo es jener Heilige während seiner Verbannung geschrieben habe»

könnte. 3) Der Name des heiligen Athanasius hatte einen

so guten Klang in der katholischen Kirche, daß sich die Kunde
davon gewiß bald allerwärts verbreitet haben, insbesondere nach

Rom gedrungen sein würde. Ist es aber wohl denkbar, daß in

diesem Falle Leo und die Stellvertreter der Päpste auf dem ephe-

sinischen und chalzcdonenflschen Concile gar keinen Gebrauch, der

ihnen doch so nahe lag, gemacht haben würden?

Mit der Benennung dieses Glaubensbekenntnisses mag es
eine ähnliche Bewandtniß haben, wie mit der des apostolischen.

Weil man den Glauben des Athanasius darin wicdersand,

1) ks^I. Oi-itic. In Lunon. gnn. 340. n. 0. ok. Kin^Iiain. I. o. §. 18.
2) I> In -- Iia in. I. c.

3) Bergt. Kirch enlexikon der kath. Theologie a. a. O. S. 520.
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nannte man es nach demselben. Und hierin haben wir auch den

Grund zu suchen, warum die Kirche kein Bedenken trug, es
unter die ökumenischen Glaubensbekenntnisse anfzunehmen, und

bei dem Gottesdienste zu benutzen. Die erste Spur dieser Be¬

nutzung, sowie überhaupt die erste Nachricht vou seiner Existenz
finden wir nicht, wie man lange Zeit glaubte, bei Theodulph
von Orleans, der unter Karl dem Großen um das Jahr

794 lebte, sondern schon hundert Jahre früher, in der Synode

von Autün, welche im Jahre 670 gehalten wurde, und ver¬
ordnet«!, daß alle Presbyter, Diakonen, Subdiakonen und Kleriker

dasselbe zugleich mit dem apostolischen Symbolum rezitiren und

im Unterlassungsfälle von dem Bischöfe gestraft werden sollten. ^
Bemerken wollen wir noch, daß die heutigen Griechen sich

seiner mit einigen Zusätzen und Veränderungen bedienen. Denn

obgleich in den lateinischen Exemplaren gesagt wird, daß der
heilige Geist vom Vater und Sohne ausgehe, so lesen die Griechen
doch nur: „vom Vater," oder: „vom Vater allein." Ferner haben
die Worte: Uomo est ex subslantin malris, porleelus Deus, et

perleetus liomo, ex anima ralionsli, et llumgna onrne subsistens,

eine lange Interpretation in Form eines Zusatzes und einer Er¬

klärung. Außer diesem kommen noch einige andere Zusätze vor,
die wir jedoch als von keinem Belange übergehen.

Es übrigt uns nun noch das Glaubensbekenntniß selbst, wie

es in der Liturgie der lateinischen Kirche rezitirt wird, hier seinem

Wortlaute nach anzugebcn, und mit einigen Bemerkungen zu be¬
gleiten. Es heißt: „Wer immer selig werden will, muß vor
Allem den katholischen Glauben festhalten. Wenn Jemand den¬

selben nicht rein und unverletzt bewahrt, wird er ohne Zweifel
ewig zu Grunde gehen. Der katholische Glaube ist dieser: Daß

wir Einen Gott in der Dreifaltigkeit, und eine Dreifaltigkeit in

der Einheit verehren, wobei wir weder die Personen verwechseln,

1) 6 oiieil. Lu A u 8to ä un. esu. ult.: 8i yuis pi'e^^tsr, iliscoiius,
8uliili:ieoiill8, vel elei'ieu8 8)uiil>oluiu, ijuoä in^iirsiite 8»ncto 8>ii-
i-itu Lpo8toli ti-gkliclei-unt, vel kicleiu 8sneti Ltliaii.i8ii >,rae-

8UÜ8 irvepi elien8il>iliter non i'eceii8ueiüt, sb epiucopo coiiilemiietui'.

Flnck, Liturgik, ii. Z



noch die Wesenheit trennen. Denn eine andere Person ist die

des Vaters, eine andere die des Sohnes, eine andere die des

heiligen Geistes; aber dem Vater nnd Sohne nnd dem heiligen

Geiste kommt nur Eine Gottheit zn; gleicher Preiß, gleich ewige

Majestät. Wie der Vater, so der Sohn, so der heilige Geist.

Der Vater ist ungeschassen; der Sohn ist ungcschaffen; der hei¬

lige Geist ist ungeschaffen; unermeßlich ist der Vater; unermeßlich

der Sohn; unermeßlich der heilige Geist. Der Vater ist ewig;

der Sohn ist ewig; der heilige Geist ist ewig. Und doch gibt

es nicht drei ewige, sondern nur Einer ist ewig, sowie es nicht

drei Ungeschaffene, noch drei Unermeßliche gibt, sondern nur

Einen Ungeschaffenen, nnd nur Einen Unermeßlichen. Auf ähn¬

liche Weise ist der Vater allmächtig; allmächtig der Sohn; all¬

mächtig der heilige Geist. Und doch gibt es nicht drei Allmäch¬

tige, sondern nur Einen Allmächtige». So ist der Vater Gott;

der Sohn ist Gott; der heilige Geist ist Gott. Und doch gibt

es nicht drei Götter, sondern nur Einen Gott. So ist der Vater

Herr; der Sohn ist Herr; der heilige Geist ist Herr. Und doch

gibt cs nicht drei Herren, sondern nur Einer ist Herr, weil wir,

gleichwie wir durch die christliche Wahrheit genöthigt sind, eine

jede einzelne Person für sich als Gott und Herrn zu bekennen,

ebenso durch die katholische Religion verhindert werden, von drei

Göttern oder Herren zu sprechen. — Der Vater ist von Keinem

gemacht, weder erschaffen noch gezeugt. Der Sohn ist vom Vater

allein; nicht gemacht, nicht erschaffen, sondern gezeugt. Der hei¬

lige Geist ist vom Vater und Sohne; nicht gemacht, nicht er¬

schaffen, nicht gezeugt, sondern hervorgehend. Es gibt daher nur

Einen Vater, nicht drei Väter; nur Einen Sohn, nicht drei

Söhne; nur Einen heiligen Geist, nicht drei heilige Geister.

Und in dieser Dreieinigkeit ist nichts früher oder später; nichts

größer oder kleiner, sondern alle drei Personen sind einander

gleichewig, und gleich; so daß in Allem, wie schon oben gesagt

wurde, sowohl die Einheit in der Dreifaltigkeit, als die Drei¬

faltigkeit in der Einheit verehrt werden muß. Wer daher selig

werden will, der denke also von der Dreifaltigkeit. — Aber zur

ewigen Seligkeit ist es nothwendig, daß er auch die Mensch-
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Werbung unscrs Herrn Jesu Christi gewissenhaft glaube. Der
rechte Glaube ist nun dieser, daß wir glauben und bekennen,
unser Herr Jesus Christus sei der Sohn Gottes, Gott und
Mensch. Gott ist er, weil er aus dem Wesen des Vaters von

Ewigkeit gezeugt, und Mensch ist er, weil er aus dem Wesen
einer Mutter in der Zeit geboren ist. Er ist ein vollkommener

Gott, ein vollkommener Mensch, bestehend aus einer vernünftigen
Seele und dem menschlichen Fleische. Er ist dem Vater gleich

gemäß seiner Gottheit; geringer als der Vater gemäß seiner
Menschheit. Ob er gleich Gott und Mensch ist, so gibt es doch

nicht zwei, sondern nur Einen Christus. Einer aber ist er nicht
durch die Verwandlung der Gottheit in das Fleisch, sondern durch
die Aufnahme der Menschheit in Gott. Einer überhaupt nicht
durch das Jneinanderfließen des Wesens, sondern durch die Ein¬

heit der Person. Denn wie die vernünftige Seele und das Fleisch
nur Ein Mensch ist, so ist Gott und Mensch nur Ein Christus.

Welcher um unsers Heils willen gelitten hat, zu der Hölle abge¬
stiegen, am dritten Tage von den Todten auferstanden ist. Er
ist gegen Himmel aufgesahren, sitzt zur Siechten Gottes, des all¬

mächtigen Vaters, von dannen er wieder kommen wird, um die
Lebendigen und die Todten zu richten; bei dessen Ankunft alle

Menschen mit ihren Leibern anserstehen werden, und Rechenschaft

über ihre eignen Handlungen ablegcn müssen. Und diejenigen,
welche Gutes gethan haben, werden eingehen in das ewige Leben,

welche aber Böses, in das ewige Feuer. — Dies ist der katho¬

lische Glaube; wer denselben nicht gewissenhaft und fest glaubt,
wird nicht selig werden können."

Die Rezitation dieses Symbols schreibt die Kirche den zum
Breviere verpflichteten Klerikern an jedem durch kein Fest ver¬

hinderten Sonntage in der Prim vor. Diese Einrichtung erscheint
bei näherer Betrachtung als sehr zweckmäßig; denn es wird da¬

durch der Wunsch ausgedrückt, daß die Geistlichen, wie sie am
Anfänge und Schlüsse jedes Tages den Glauben ihrer Kirche
in gedrängter Kürze mittelst des apostolischen Glaubensbekennt¬

nisses sich vergegenwärtigen, so in jeder Woche wenigstens einmal,
und gewiß mit Recht am ersten Tage derselben, wo sie überdieß

3 *
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das christliche Volk über seinen Glauben belehren sollen, dies in

ausführlicher Weise durch die Rezitation des athanasianischen
thun möchten.

Und in der That läßt das sogenannte athanasianische Glau-
bcnsbckenntniß in dieser Weise nichts zu wünschen übrig. Das

Grunddogma der gestimmten Offenbarung, die Lehre von der
göttlichen Dreifaltigkeit, und weiterhin die Lehre von der Person
des Gottmenschen Jesus Christus ist darin mit solcher Ausführ¬

lichkeit, und, was noch mehr ist, mit solcher Schärfe entwickelt,

daß dadurch jeder Irrlehre und falschen Vorstellung bezüglich

dieser Heilswahrheiten ans das Entschiedenste entgegengetreten
wird. Ebendarum dürfen wir uns aber auch nicht wundern, warum

die Kirche dieses Glaubensbckenntniß nicht blos unter die ökumeni¬

schen ausgenommen, sondern auch von jeher ein so großes Ge¬

wicht daraus gelegt, und es in so hohen Ehren gehalten hat.
Zum Schluffe möge hier nun noch eine auf alle drei bisher

behandelten Symbole bezügliche Bemerkung stehen. Dieselben wer¬
den bekanntlich auch von dem sogenannten orthodoxe» Protestan¬
tismus, als den christlichen Glauben ungetrübt enthaltend, an¬

gesehen. In welchem Einklänge dieses Verfahren aber mit dessen
Prinzip stehe, wornach er nur die heilige Schrift als die einzige
und sichere GlanbenSregel anerkennt, jede Tradition dagegen —

dieser aber gehören jene Symbole offenbar an — verwirft, das
zu beurtheilen müssen wir Andern überlassen. Wir unsererseits

vermögen darin nur eine große Inkonsequenz zu erblicke».

8 9.

4. Das tridentinische Symbolum.

Wie das erste Jahrtausend, so sollte auch das zweite gewaltige
Stürme über die Kirche Jesu Christi hercinbrcchen scheu. Be¬

sonders heftig war derjenige, welcher im sechzehnten Jahrhundert
sich erhob, und das Heiligthum Gottes in solchem Grade ver¬

wüstete, daß wir noch heute seine traurigen Folgen zu beklage»
haben, und noch manches Jahrhundert darüber hingehen dürste,

bis die der Kirche damals geschlagene Wunde geheilt sein wird.



Unter dem täuschenden Vorwände, dem deutschen Volke Be¬
freiung von dem römischen Joche zu bringen, ward der Kirche
ein Kampf ans Leben und Tod angekündigt. Eine im Bunde
mit der allzumächtig gewordenen Sinnlichkeit stehende falsche
Wissenschaft rüttelte an den bisher noch unangetasteten Lehren
des Christcnthnms, an der Lehre von der Kirche, von der Er¬
lösung und Heiligung, und fand leider nur allzngroßen Beifall, so
zwar, daß unser deutsches Vaterland, das bisher wie in politischer,
so auch in religiöser Beziehung als ein einheitliches, majestätisches
und Achtung gebietendes Ganzes dagestanden,das beklagenswerthe
Schauspiel erleben mußte, seine Glieder in letzterer Beziehung
sich in zwei Heerlager thcile» zu sehen, von denen der eine Theil
dem alten Glauben treu blieb, der andere dagegen sich der Hä¬
resie in die Arme warf, und von der gemeinsamen Mutter, an
deren Brüsten er groß geworden war, sich losriß, und bald auch
noch andere Länder in seinen Fall hercinzog.

Was die Kirche bei ähnlichen Gelegenheiten früher gethan,
das that sie auch jetzt. Nachdem sie durch einzelne Organe den
Jrrthum bekämpft, trat sie in ihrer Gesammthcit demselben ent¬
gegen, und stellte ihm gegenüber die Eine, heilige, allgemeine,
apostolische Überlieferung auf, und nmgränzte sie mit Regeln.
Bekanntlich geschah dies ans dem letzten allgemeinen Con-
cile zu Trient.

Die Beschlüsse desselben bezüglich des Glaubens sollten von
nun an für Alle, welche in den Dienst der Kirche eintrcten, maß¬
gebend sein. Darum verordneten die Väter, daß die Vorsteher
der Kirche ans den nächsten Provinzial-Synodenalles zu Trient
Angeordneteund Festgesetzte öffentlich annchmcn, dem römischen
Papste wahren Gehorsam geloben und versprechen, und zugleich
alle Irrlehren, welche von den heiligen Kanonen und allgemeinen
Synode», und insbesondere von dieser heiligen Synode selbst
verurtheilt worden sind, öffentlich verwerfen und verdammen
sollten. Dasselbe sollte jeder künftige Vorsteher in der Kirche
auf der ersten Provinzial-Synode,welcher er beiwohnt, thun. ^

1) tloneil. 8ess. XXV. Ne re5. osp. 2.: kiseeipit ssncta
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— Damit min das Bekenntniß des einen wahre» Glaubens auch

einförmig von Allen abgelegt werde, wurde bald nach Beendigung

der Synode von Trient eine die Beschlüsse derselben in ge¬

drängter Kürze enthaltende Formel von Pius IV. im Jahre 1564

veröffentlicht und der gesammten lehrenden Kirche vorgeschrieben.

Sie trägt in der deshalb erlassenen Bulle den Titel: b'ormn

juromenti groko88ioni8 kill ei; sonst pflegt man sie kurzweg

auch das tridentinische Glanbensbekenntniß zu nennen,

mit welchem Namen man jedoch nicht dem Concil von Trient

die Autorschaft, sondern nur die Veranlassung dazu znschrei-

ben will.

Bezüglich ihres Verhältnisses zu den früheren Symbolen be¬

merken wir, daß sie das nizäno-konstantinopolitanische ausgenom¬

men und noch zwölf, die zu Trient ausgestellten Glaubenslehren

wiedergebende Artikel hinzugefügt hat. Dasselbe lautet folgen¬

dermaßen :

„Ich N. glaube und bekenne mit festem Glauben Alles und

Jedes, was in dem Glaubensbekenntnisse, dessen sich die römische

Kirche bedient, enthalten ist, nämlich: „Ich glaube an Einen

Gott u. s. w.," s. oben das nizäno-konstantinopolitanische Glau-

bensbekenntniß. Nach Beendigung desselben heißt es dann weiter:

„Ich nehme an und umfasse auf das Festeste die apostolischen und

kirchlichen Überlieferungen, und die übrigen Gebräuche und Ver¬

ordnungen ebenderselben Kirche. Ebenso nehme ich die heilige

Schrift nach demjenigen Sinne an, den die heilige Mutterkirche

8vnodus pstrisreliis, piimatitms, areliiepiseopis, episeopis et

omnidus uliis,.nt in ipso prim» 8)modo peovincinli, post
linem prnesentis ooncilii Nabend», e» omni» et sinAmI», c>u»e ob

I>»e s»nct» s^nodo detinit» et Statut» sunt, p»Iam recipiant; nee
non ve>»in ovedientiam summa Itomano t?onti6ei spondeant et

proliteuntur, simulcjue Imereses omnes » 8»eris canonibus et Ae-
neralibus coneilüs, pr»esertimcp>e »t> Ii»c e»dem 8)>nodo d»mn»t»s

pudlice detestentur et »nstimmstir.ent. Idemciue in posterum c>ui-
eun^ne in p»trisrcli»s, Primates, »reliiepisoopos episooposciue
promovendi, in prim» s^nodo provineiali, in tpi» ipsi interkuerint,
omnino ovservent ete. eto.



angenommen hat nnd annimmt, welcher es znkommt, über den

wahren Sinn nnd die Erklärung der heiligen Schriften zn nr-

theilen, nnd ich werde sie niemals anders, als nach der einmüthi-

gen Übereinstimmung der Väter annehmen und erklären. Auch

bekenne ich, daß es wahrhaft und eigentlich sieben Sakramente

des Neuen Bnndes gibt, welche von Jesus Christus, nnserm

Herrn, eingesetzt und zum Heile des Menschengeschlechtes, obwohl

nicht alle Allen, nothwendig sind, nämlich: die Taufe, die Firmung,

die Eucharistie, die Buße, die letzte Ölung, die Priesterweihe, die

Ehe, und daß dieselben Gnaden mittheilen, und ans ihnen die

Taufe, die Firmung nnd die Priesterweihe ohne Sakrilegium

nicht wiederholt werden dürfen. Auch die angenommenen nnd

bestätigten Gebräuche der katholischen Kirche bei der feierlichen

Verwaltung aller obengenannten Sakramente nehme ich an, nnd

lasse ich zu. Ich umfange und nehme an Alles und Jedes, was

auf der hochheiligen Synode von Trient von der Erbsünde nnd

der Rechtfertigung bestimmt und erklärt worden ist. Auf gleiche

Weise bekenne ich, daß in der Messe Gott ein wahres, eigentliches

und versöhnendes Opfer für die Lebendigen und Abgestorbenen

dargebracht werde, nnd daß in dem heiligsten Sakramente der

Eucharistie wahrhaft, wirklich nnd wesentlich der Leib und das

Blut, zugleich mit der Seele nnd Gottheit unsers Herrn Jesu

Christi da sei, und daß eine Verwandlung der ganzen Wesenheit

des Brodes in den Leib und der ganzen Wesenheit des Weines

in das Blut vor sich gehe, welche Verwandlung die katholische

Kirche Transsnbstantiation nennt. Ich bekenne, daß auch nur

unter Einer Gestalt Jesus Christus ganz und unversehrt, nnd das

wahre Sakrament empfangen werde. Ich nehme fest an, daß cS

ein Fegfeuer gibt, und daß die daselbst aufbehaltenen Seelen

durch die Fürbitten der Gläubigen erleichtert werden, nnd eben

so, daß die zugleich mit Christus herrschenden Heiligen zu ver¬

ehren und anzurufen seien, und daß sie Gott Gebete für uns

darbringen, nnd daß auch ihre Reliquien zu verehren seien. Ich

behaupte auf das Festeste, daß die Bilder Christi, der immer¬

währenden Jungfrau Gottesgebärerin, sowie anderer Heiligen be¬

sessen und beibehalten, und ihnen die gebührende Ehre und Ver-



ehrung erwiesen werden dürfe; mich stimme ich bei, daß die

Gewalt der Ablässe von Christus in der Kirche hinterlassen worden,

und der Gebrauch derselben dem christlichen Volke höchst heilsam

sei. Ich erkenne die heilige, allgemeine und apostolische römische

Kirche als die Mutter und Lehrerin aller Kirchen an, und ver¬

spreche und schwöre dem römischen Papste, dem Nachfolger des

heiligen Apostelfürsten Petrus und Stellvertreter Jesu Christi,

wahren Gehorsam. Auch nehme ich an »nd bekenne ich zweifel¬

los alles Übrige, was von den heiligen Kanones »nd allgemeinen

Concilien, und besonders von der hochheiligen Synode von Trient

überliefert, bestimmt und erklärt worden ist, und zugleich ver¬

damme, verwerfe und anathematifire ich alles Entgegengesetzte,

und alle von der Kirche verdammten, verworfenen und mit dem

Banne belegten Irrlehren. Diesen wahren katholischen Glauben,

ohne den Niemand selig werden kann, den ich gegenwärtig frei¬

willig bekenne und wahrhaft festhalte, diesen verspreche, gelobe

und schwöre ich N. gleichfalls unversehrt bis zum letzten Athem-

znge des Lebens mit dem Beistände Gottes auf das Standhaf¬

teste beizubehalten und zu bekennen, und soviel an mir liegen

wird, dafür zu sorgen, daß er von meinen Untergebenen, oder

denjenigen, über welche mir die Obsorge in meinem Amte zn-

kommen wird, gehalten, gelehrt und gepredigt werde. Also helfe

mir Gott und diese heiligen Evangelien." *)

Die Ablegung und Beschwörung dieses Glaubensbekenntnisses

legt die Kirche allen Denjenigen auf, welche eine Pfründe oder

einen Lehrstuhl an einer Universität übernehmen, desgleichen de»

Kandidaten des geistlichen Standes bei dem Empfange der

höheren Weihen, sowie denen, welche von der getrennte» griechi¬

schen Kirche oder von irgend einem anderen Vereine getaufter

Menschen in den Schoos der katholischen Kirche zurücktreten
wollen.

Doch es drängen sich uns hier zwei Fragen auf, die wir

nicht unbeantwortet lassen dürfen. Die erste ist: War der

1) 6or>c. Iiilleiit. (eclit, krillemsi t.) 8ess. XXIV. cap. 12. 6e



Papst auch berechtigt, ein neues Glaubensbekennt-
niß neben den bisherigen anszustellen? Wollte man

diese Frage so verstehen, ob der Papst das Recht habe, ein dem
Inhalte nach von den bisherigen verschiedenes Glaubensbekenntniß

aufzustellen, so müßte sie entschieden verneint werden, indem
das Oberhaupt der katholischen Kirche so wenig als das geringste

Mitglied derselben befugt ist, an dem von Christus der Kirche

übergebenen Depositum auch nur das Geringste abzuändern, da
es vielmehr nur seines Amtes ist, die Hinterlage des Glaubens

rein und unverfälscht zu bewahren. Hat die Frage aber nur den
Sinn, ob der Papst die bestehenden Glaubensbekenntnisse je nach

dem Bedürfnisse der Zeiten erweitern und vervollständigen, mit
andern Worten, ob er ein ausführlicheres Glaubensbekenntniß anf-

stellen dürfe, so muß sie entschieden bejaht werden. Dazu be¬
rechtigt ihn nämlich auf der einen Seite der Vorgang früherer
Zeiten, indem neben dem einfachen apostolischen Glaubensbekennt¬

nisse das ungleich vollständigere nizänisch-konstantinopolitanische
und athanasianische ausgestellt wurden, die man ohne Bedenken
angenommen hat, ans der andern Seite die Pflicht und das Recht,

als oberster Hirte der Kirche, den jeweils austauchcnden Irrlehren
das Bekenntniß des wahren Glaubens entgegenzustelle».

Doch sagt man vielleicht, daß dies wohl einem allgemeinen
Coucilinm, nicht aber der Person des Papstes znkomme. Wir
antworten: Das Recht steht beiden zu, indem Jesus Christus
nicht blos der Gesammtheit der Apostel, sondern auch ihrem

Haupte und Mittelpunkte ganz besonders die Hirtcnsorgfalt über

die Kirche übertragen hat. In dem gegenwärtigen Falle tritt
aber noch der günstige Umstand ein, daß der Apostolat und sein

Mittelpunkt, der Papst, in schönster Eintracht znsammcugewirkt,
und daß der Letztere nur in eine kurze Formel zusammengefaßt,

was jener ausführlich zu Trient verhandelt hatte, wozu er um so
mehr berechtigt war, als ja das Concil selber, wie wir oben »ach-
gewiesen haben, ausdrücklich verordnet hatte, daß alle Würden¬

träger der Kirche auf das Bekenntniß des zu Trient dargelcgten
katholischen Glaubens feierlich verpflichtet werden sollten.

Mit der Erledigung der ersten Frage hat sich gewissermaßen
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auch schon die andere, ob der Papst berechtigt sei, alle
oder nur jene Glieder der Kirche, bei denen er es
sür nothwendig erachtet, aus ein neues, von ihm auf¬
gestelltes Glaubensbekenntniß zu verpflichte», er¬
ledigt. Denn wenn er das Eine thun darf, so muß er wohl
auch das Andere thun dürfen, da es ja sonst ganz zwecklos wäre,
warum er die erste Befugniß besäße.

Was min aber im Besondern die einzelnen Klassen von Per¬
sonen angeht, welche nach dem Obengesagten das fragliche Be-
kenntniß abzulcgcn haben, so darf nnsers Erachtens dieses Recht
der Kirche, resp. ihres Oberhauptes, nicht im Mindesten bezweifelt
werden. Wer immer in den Dienst der Kirche tritt, und ihre
Vortheile genießen will, seien es nun Kandidaten des geistlichen
Standes, seien cs Pfründner, seien es Lehrer der Theologie, von
dem darf wohl auch die Kirche verlangen, daß er sich durch das
Bekenntniß seines Glaubens answeise, daß er nicht blos äußerlich,
sondern auch innerlich mit ihr verbunden sei, also ihren Glauben
theile, und auch entschlossen sei, als ihr Organ nichts Anderes,
als eben diesen Glauben durch Wort und That zn predigen.
Spricht man doch jeglichem Vereine, welchen Zweck und Namen
er auch immer haben möge, diese Befugniß zn, und wird dieselbe
von allen auch unbestritten ausgcübt.

In ähnlicher Weise verhält cs sich auch mit der letzten Klasse
der zur Ablegung dieses Glaubensbekenntnisses Verpflichteten, der
Konvertiten. Sie haben bisher einer Religionsgemeinschaft
angehört, die mehr oder weniger von dem Glauben der katho¬
lischen Kirche abweichen. Was ist nun natürlicher, als daß sie
nicht das apostolische,nizänische oder athanasianische, als worin
alle Konfessionen mit einander übereinstimmen, sondern gerade
das tridentinische Glaubensbekenntniß ablegen, welches die Unter-
scheidnngslehren der katholischen Kirche ans das Genaueste ent¬
hält? Sie wollen ja von nun an der katholischen Kirche ange¬
hören. Wenn sie daher auch von der Kirche nicht angehalten
würden, so müßten sie sich schon von selbst dazu gedrungen fühlen,
das spezifisch-katholische Glaubensbekenntniß abzulegen,
welches eben das tridentinischeist.
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Zum Schluffe noch eine allgemeine Bemerkung. Die bisher

anfgesührtcn Glaubensbekenntnisse, nämlich das apostolische,

nizän o - konstantin opolitanis ch e, athauasianischc und
tridentinische gelten als Glanbensregel für die gcsammte

katholische Kirche. Weder einzelne Individuen, noch ganze Stände,

z. B. Ordensleute, haben irgend ei» besonderes, von den eben-
genannten abweichendes. Denn die katholische Kirche ist einig,
wie in ihrem unsichtbaren und sichtbaren Obcrhaupte, so auch in

ihrem Glauben, und in dem Bekenntnisse desselben. Es ist daher
eine ebenso unwahre, wie den Erfinder brandmarkende Behaup¬

tung, als ob der Orden der Jesuiten ein besonderes Glaubens¬

bekenntnis; habe, wie es jüngst gelegentlich der Jesuiten-Mission
in Frankfurt a. M. von den Feinden der Kirche der Welt glauben

gemacht werden wollte. Das bei dieser Gelegenheit veröffentlichte,
vermeintlich jesuitische Glaubeusbekenntniß, mit dem wir indessen

diese Blätter nicht beschmutzen wollen, verstößt so sehr gegen die
ersten Glaubenssätze der katholische» Kirche, daß die Unächtheit
desselben jedem auch nur oberflächlich mit jener Kirche Vertrauten
auf den ersten Blick einlcuchten muß. Überdies ist dieselbe auch

so evident historisch nachgewiesen worden, daß selbst unbefangene

Protestanten den Glauben an seine Ächtheit aufgegcbcn haben.
Wer sich des Näheren hierüber belehren will, den verweisen wir

auf die „öffentliche Erklärung des Bischofs von
Mainz in Betreff eines angeblich katholischen
Glaubensbekenntnisses". *)

i) Mainz l 852 . Bei Joh. Wirth.
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